
Infoblatt
„Reiseversicherungen – 
Was gilt es zu beachten?”
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reise zeit, für viele die vermeintlich schönsten Wochen 
des Jahres. aller  dings können Krankheiten, unfälle 
oder dieb   stähle die urlaubsfreude kräftig trüben. 
reise versiche run gen stehen deshalb hoch im Kurs. 
doch längst nicht jedes der zahlreichen angebote ge-
hört auch ins reisegepäck.

Wer seinen urlaub im reisebüro bucht, wird oft schon 
dort mit reise ver siche rungs angeboten überhäuft. be-
sonders beliebt bei den an bietern: all-in-one-Pakete. 
diese be in halten meist haft pflicht-, unfall-, rücktritts-, 
Gepäck- und Kranken ver sicherung. der rundum-
Versiche rungs schutz ist in der regel jedoch eine rela-
tiv teure angelegeheit. be son ders angesichts der oft-
mals kurzen Vertrags dauer und der niedrigen 
Standard summen. Zudem sind die meisten bestand-
teile des Pa kets in vielen Fällen völlig unnötig. 

einerseits verfügt nämlich eine Vielzahl der ur lauber 
ohnehin über die sinnvollen Privathaftpflicht- und 
unfallver siche rungs  po licen. andererseits bieten z.b. 
die reisegepäckversicherungen aufgrund von extrem 
enggefassten und teilweise fragwürdigen Vertrags-
klauseln – wenn überhaupt – nur einen relativ „löchri-
gen“ Schutz. denn gerade das, was sich die urlauber 
von der reisegepäck ver sicherung versprechen, kann 
sie nicht halten. So sind z.b. bargeld, reise schecks 
und Fahrkarten vom Versiche rungsschutz ausgenom-
men. Für andere Wertgegenstände wie z.b. Schmuck, 
Pelze oder Kameras ist die entschä digung zudem auf 
insgesamt höchstens 50 Prozent der Versiche rungs-
summe begrenzt. und weil die meisten Ver siche rer für 
gebrauchte Objekte nur den aktuellen Zeitwert erset-
zen, fällt die entschädigungsleistung in solchen Fäl len 
noch dürftiger aus. aufgrund der vie len einschränkun-
gen lassen sich kaum Gründe finden, die für den ab-
schluss einer Gepäckver siche rung sprechen. deshalb 
sollte man sich das Geld dafür am besten sparen. 

Tipp: Wer eine hausratversiche rung abgeschlossen 
hat, genießt überdies in diesem bereich teilweise auch 
ohne die Ge  päckpolice einen gewissen, oftmals sogar 
besseren Min dest schutz. Je nach Ver trag und bedin-
gun gen kann dieser al ler  dings unterschiedlich ausfal-
len. ein prüfender blick in die Vertrags unterlagen lohnt 
sich für den betreffenden Personenkreis dennoch alle-
mal (Stichwort „Außenversicherung“).

der Sinn einer Unfallversicherung ist unbestritten.  
Insbesondere, wenn keine berufsunfähigkeitsversi-
cherung besteht. allerdings drohen nicht nur während 
des urlaubs  Ge fahren. deshalb ganz wich  tig: den 
Ver trag nicht nur für die dauer des ur laubs abschlie-
ßen, sondern für das ganze Jahr vorsorgen. außer-
dem kommt das im Ver hältnis deutlich billiger als eine 

Kurz zeit-Police.

besonders preisgünstig ist dabei die unfal l-
versicherung, die GVI-Mit glie der im rahmen unserer 
Gruppen ver trags regelung abschließen können. Inte-
ressant gerade für Fernreisende: diese unfallpolice 
beinhaltet eine Infektions- und Vergiftungs-Zu satz ver-
sicherung. damit las sen sich die finanziellen Folgen 
von Krankheiten wie z.b. cholera, Malaria, Pocken, 
Pest, Gelbfieber oder lepra, die bis zur Invalidität füh-
ren, absichern.

neben Privathaftpflicht- und unfall versicherung, die 
man eigentlich immer und das ganze Jahr über haben 
sollte, ist urlaubern der abschluss einer guten 
Auslandsreise-Krankenversicherung zu empfehlen. 
dies gilt insbesondere für gesetzlich Krankenversicher-
te. denn sie genießen während einer aus lands reise nur 
dann Krankenversicherungs schutz, wenn das reise-
land der eu ropäischen union angehört oder wenn, wie 
z.b. mit der Schweiz, ein Sozial ver si cherungs ab-
kommen be steht. und selbst dann ist noch keine ent-
warnung angesagt.

Zwar haben gesetzlich Kranken ver si cherte seit der ak-
tuellen entscheidung des europäischen Gerichtshofs 
grund sätzlich auch im eu-ausland den gleichen lei-
stungsanspruch (ausnahme: Klinik aufenthalt und Ku-
ren) wie hierzulande. doch zwischen Theorie und Pra-
xis liegt manchmal ein himmelweiter un terschied. ei-
nerseits werden die von den Kassen für den Krank-
heitsfall ausgegebenen aus landsreise-Kran kenscheine 
von manchen Ärzten einfach ignoriert: sie behandeln 
aus länder nur gegen Vor kasse. Wer das nicht ak zep-
tiert, muss darauf hoffen, anders wo medizinische hilfe 
zu finden. Wer doch zahlt, steht andererseits vor dem 
Problem, die vorgestreckten Kosten von der Kran-
kenkasse vollständig zurückzubekommen. denn sie 
muss nur das übernehmen, was auch in deut schland 
fällig geworden wäre. Mögliche Mehrkosten muss der 
Versicherte selbst tragen.

Tipp: die deutsche Verbindungsstelle Krankenversi-
cherung - ausland (dVKa) informiert auf ihrer Websei-
te www.dvka.de über die Versicherungsleistungen für 
verschiedene urlaubsländer und gibt wertvolle hinwei-
se für den Krankheitsfall.

b e s o n d e r s  w i c h t i g  k a n n  d i e  a u s  l a n d s  r e i s e -
Krankenversicherung auch für den Fall eines medizinisch 
notwendigen rück  transports in die heimat (z.b. bei schwe-
rer Krank   heit, die nur zu hause behandelbar ist) sein. dafür 
kommt die gesetzliche Kasse nicht auf. 

Privatversicherte haben im unter schied zu den ge-
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setzlich Krankenv ersicher ten grund sätzlich Versiche-
rungsschutz in ganz europa, für die dauer von einem 
Monat sogar weltweit. eine zusätzliche auslandsreise-
Krankenversicherung kann aber dennoch sinnvoll sein, 
weil der oft sehr teure rücktransport selbst von den 
privaten Kranken ver si che run gen nicht immer über-
nommen wird. des halb sollten Privatversicherte unbe-
dingt vor antritt einer aus lands rei se ihre Po lice dahin-
gehend prüfen.

die Versiche rung wird i.d.r. als Kurz zeit- oder Jah-
res ver  trag abge schlos sen. Wer nur einmal im Jahr ins 
ausland reist und das nur für wenige Tage (i.d.r bis 
14 Tage), dem ge nügt eine Kurzzeit-Police, die nur 
wäh rend eines bestimmten Zeit raums Schutz bietet. 
ansonsten ist meist ein Jahres vertrag die bessere 
alter na ti ve, da sich beide Tarife preislich ohne hin 
nicht viel nehmen und mit dem Jahres vertrag zudem 
mehrere aus lands   reisen abgedeckt sind. allerdings ist 
zu beachten, dass dabei die höchst reisedauer für ei-
ne reise  – je nach Ver sicherer – auf 42 bis 62 Tage 
be schränkt ist.

bei den relativ geringen Preis unters chie den sollte 
nicht die Prä mienhöhe das alles entscheidende 
auswahl kri te rium sein. bedeutung sollte man z.b. 
auch der dauer der sog. nach lei stungs pflicht  einräu-
men. Wenn ein rei  sender nämlich über die Zeit des  
abgeschlossenen Versicherungsschutz hinaus er-
krankt und die rückreise nicht antreten kann, verlän-
gert sich die leistungs verpflichtung des Ver siche rers. 
Je nach Gesellschaft kann dabei die Frist für die nach-
leistung entweder unbegrenzt (bis zur Wiederherstel-
lung der Trans port fähigkeit) sein oder schon nach eini-
gen Wochen enden. der Vertrag sollte deshalb am be-
sten mit unbegrenzter nach lei stungs pflicht abge-
schlossen werden. 

Vor teuren be hand  lungen oder vor einem möglichen 
rücktransport sollte man sich die Ko stenübernahme – 
wenn möglich – durch den Ver sicherer bestätigen las-
sen. des halb ge hören der Versicherungsschein sowie 
die an schrift bzw. Tel./Fax-nr. des Ver siche rers unbe-
dingt mit in den urlaubskoffer. bei leichteren erkran-
kun gen und Vor fällen genügt es hingegen, dem Ver-
sicherer nach der rück kehr die originalen arzt- und 
Medi kamentenbelege zur erstat tung vorzulegen. da-
bei sollte die arztquittung unbedingt den namen des 
Patienten, die diagnose sowie angaben über art, um-
fang und datum der The ra pie  enthalten. aus dem 
Medika men ten beleg müssen der Preis und ein Quit-
tungs vermerk ersichtlich sein.

Manche Versicherer bieten eine rooming-In-leistung 
an. Muss Ihr Kind im urlaub ins Krankenhaus, können 
Sie als bezugsperson bei ihm bleiben.

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie einen Versiche-
rer wählen, der auch die Kosten für die notwendige 
behandlung eines frühgeborenen Kindes übernimmt. 
hochschwangere sollten sich rechtzeitig informieren, 
ob der Versicherer die Kosten für eine Frühgeburt 
übernimmt.

ein Jahresvertrag verlängert sich in den meisten Fällen 
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Sie nicht recht-
zeitig kündigen. die Kündigungsfrist beträgt meist drei 
Monate zum Versicherungsjahresende.

es gibt immer wieder Ärzte, die versuchen, mit völlig 
überhöhten honoraren ausländische reisende abzu-
zocken. Obwohl der Versicherte den arzt frei wählen 
darf, kann das bei der Kostenübernahme zu Proble-
men führen. erkundigen Sie sich im Voraus bei Ihrem 
Versicherer nach seriösen Ärzten oder lassen Sie sich 
die freie arztwahl nochmals bestätigen.

Vor dem risiko, dass eine Pauschalreise aus wichti-
gem Grund nicht angetreten werden kann oder vorzei-
tig abgebrochen werden muss, schützt eine Reise-
rücktrittskosten-Versicherung(ohne oder mit Rei-
seabbruchversicherung). diese übernimmt im Ver si-
che rungsfall (etwa bei schwerer und un er warteter 
Krankheit bzw. unfall so wie Tod des Versicherten oder 
eines nahen angehörigen) abzüglich einer Selbst -
beteiligung die anfallenden Stor no ko sten oder mögli-
che zusätzliche Ko sten für die rückreise, wenn die 
reise abgebrochen werden muss. Ge gen einen Prä-
mienaufschlag bieten die meisten Ver    sicherer zudem 
die Mög lichkeit, teure, nicht im Pauschal preis enthalte-
ne ex tra lei stungen wie z.b. Mietwagen oder Safari-
ausflug zusätzlich zu versichern. der abschluss einer 
reise rück tritts kosten-Ver siche rung kann sich durch-
aus lohnen. dies gilt natürlich um so eher, um so teu-
rer die geplante reise ist. 

das AuswärtigeAmt bieten Ihnen unter www.aus-
waertiges-amt.de länder- und reiseinformationen. 
auch telefonisch unter 01888/170 können Sie sich 
über Ihr urlaubsland informieren lassen.

WeitereInfosundAngebotezuReiseversicherun-
gen
auf den Internetseiten der GVI im bereich Mitgliederser-
vice/angebotsservice finden Sie weitere Informationen 
zum Thema reiseversicherung, wie z.b. angebotsver-
gleiche. des Weiteren können auch Versicherungen 
online abgeschlossen werden, wie z.b. die generell 
empfehlenswerte auslandkrankenversicherung. aber 
auch Versicherungen für au-pairs, Sprachschüler und 
ausländische Gäste in deutschland oder deutsche im 
ausland sind abschließbar.
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